
 

 [1]  

         

 

    
  
   
  
  

 
 
Produktinformation 
Hinweis zur Leistungserklärung (DOP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis zur Leistungserklärung (DOP) 
- Tiefengrund LF1 
 
 
Gemäß der Bauproduktgesetzgebung ist eine Leistungserklärung (DOP) nur dann notwendig, wenn 
ein Bauprodukt von einer (europäischen) harmonisierten Norm erfasst wird oder einer 
Europäischen Technischen Bewertung entspricht (Art. 4 BauPVO). Oberbegriff für harmonisierte 
Norm und Europäische Technische Bewertung ist die harmonisierte technische Spezifikation. 
 
Bei Murexin Tiefengrund LF1 handelt es sich um eine Grundierung die keinen normativen oder 
technischen Bewertungen unterliegt und somit nicht erklärungspflichtig ist. 
 
Technische Produkt- und Sicherheitsdatenblätter sind unter www.murexin.de abrufbar. 
 
Freundliche Grüße aus Mühlheim 
 
Murexin GmbH 
Markt- und Technologie-Koordination 
Anwendungen – Fliesen- und Abdichtungstechnik  

 
 
 
 

Robert Kolbeck, im Alltagsgeschäft 

Ihr Ansprechpartner: 
Robert Kolbeck – MTK/AWT, Mühlheim 

Tel: 0175/7944965 
r.kolbeck@murexin.de 
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